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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 7: 

Erweiterung der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen 

(Aktienoptionsprogramm 2022) und Schaffung eines weiteren Bedingten 

Kapitals; Satzungsänderung 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 2. Juni 2022 hat den Vorstand zu 

Tagesordnungspunkt 7 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals 

Bezugsrechte für den Bezug von bis zu 330.671 Stück auf den Namen lautende Stammaktien der 

Gesellschaft ohne Nennbetrag an Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführung der 

Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens zu gewähren. Soweit der Vorstand der 

Gesellschaft begünstigt ist, ist der Aufsichtsrat zur Gewährung der Aktienoptionen ermächtigt 

(Aktienoptionsprogramm 2022). Durch denselben Beschluss ist ein bedingtes Kapital in Höhe von 

EUR 330.671 geschaffen worden (Bedingtes Kapital III, das im Handelsregister als bedingtes 

Kapital 2022/I bezeichnet wird). 

Auf der Basis dieser Ermächtigung wurden 330.669 Optionsrechte ausgegeben. Eine Ausübung 

dieser Optionsrechte war bislang noch nicht möglich. Um der Gesellschaft auch weiterhin zu 

ermöglichen, Bezugsrechte auszugeben, soll die im letzten Jahre beschlossene Ermächtigung zur 

Ausgabe von Aktienoptionen erweitert werden.  

Nach wie vor sind der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft der Auffassung, dass 

Aktienoptionen ein wichtiger und üblicher Bestandteil eines modernen Vergütungssystems sind. 

Daher soll die Anzahl der unter der Ermächtigung auszugebenden Bezugsrechte von derzeit 

330.671 um 210.801 auf 541.472 Stück erhöht und auch das zur Bedienung der Bezugsrechte 

vorgesehene bedingte Kapital entsprechend angepasst werden. Die Erweiterung der 

Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen ist nach Überzeugung des Vorstands und des 

Aufsichtsrats dringend erforderlich, damit die Gesellschaft auch künftig die von ihr benötigten 

qualifizierten Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter und Geschäftsführer von verbundenen 

Unternehmen anwerben und halten kann. Durch die Gewährung von Aktienoptionen wird 

außerdem ein besonderer Leistungsanreiz für alle Bezugsberechtigten geschaffen, den 

Unternehmenswert mit dem Ziel einer positiven Kursentwicklung zu steigern. Im Vergleich zur 

Gewährung von Tantiemen oder Boni, die sich am Aktien- bzw. ADR-Kurs orientieren, wird die 

Liquidität der Gesellschaft bei der Ausgabe von Aktienoptionen nicht belastet. 

Die insgesamt maximal unter dem Aktienoptionsprogramm auszugebenden Optionen verteilen sich 

nach der vorgeschlagenen Ermächtigung auf die bezugsberechtigten Gruppen wie folgt: 

 Mitglieder des Vorstands: 162.442 Bezugsrechte 

 Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen: 54.147 Bezugsrechte 

 Arbeitnehmer der Gesellschaft: 324.883 Bezugsrechte 

Bei Ausübung der Aktienoptionen ist für jede ausgeübte Aktienoption ein Ausübungspreis pro 

Stückaktie zu bezahlen, der dem Schlusskurs einer Stückaktie in einem Handelssystem an dem 

letzten Handelstag vor Ausgabe der Aktienoptionen entspricht (Basispreis). Als Schlusskurs in 

diesem Sinne gilt auch der Schlusskurs eines an der NASDAQ notierten ADR, multipliziert mit der 
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Anzahl der ADRs, die eine Aktie repräsentieren. In jedem Fall ist jedoch mindestens der geringste 

Ausgabebetrag im Sinne von § 9 Abs. 1 AktG als Ausübungspreis zu bezahlen. 

Die Optionsrechte haben eine Laufzeit von maximal zehn Jahren ab dem Ausgabetag. Die 

Optionsrechte können in mehreren Tranchen bis zum 1. Juni 2027, frühestens jedoch nach 

Eintragung des für die Bedienung der Optionsrechte erforderlichen Bedingten Kapitals im 

Handelsregister, ausgegeben werden. 

Die Gewährung der Aktienoptionen ist auf die folgenden jährlichen Zeiträume beschränkt, die 

jeweils zwei Wochen dauern (Bezugsfenster): Ein Bezugsfenster beginnt am Tage nach der 

jährlichen ordentlichen Hauptversammlung, ein Bezugsfenster beginnt am Tage nach der 

Veröffentlichung des Jahresabschlusses und weitere Bezugsfenster beginnen jeweils am Tage 

nach der Veröffentlichung von Zwischenabschlüssen (Halbjahresbericht und/oder 

Quartalsberichten) der Gesellschaft. 

Ausgegebene Bezugsrechte können erstmals nach Ablauf von vier Jahren ausgeübt werden. Die 

Optionsbedingungen können auch eine gestaffelte Ausübung der Aktienoptionen in einzelnen 

Tranchen bzw. eine an Zeitablauf oder den Eintritt von Bedingungen geknüpfte Unverfallbarkeit 

der Optionen ("Vesting") vorsehen, einschließlich eines beschleunigten Vestings, z. B. bei 

Kontrollwechsel. 

Die Ausübung der Aktienoptionen ist nur in den folgenden Zeiträumen (Ausübungsfenster) 

zulässig: Die Ausübungsfenster beginnen jeweils im Anschluss an eine ordentliche 

Hauptversammlung oder im Anschluss an die Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite und 

dritte Quartal und haben jeweils eine Laufzeit von vier Wochen. Fällt ein Ausübungsfenster in den 

Zeitraum, in dem die Gesellschaft ihren Aktionären den Bezug von neuen Stückaktien aus einer 

Kapitalerhöhung anbietet, beginnt das entsprechende Ausübungsfenster am nächsten 

Bankarbeitstag am Ende der Bezugsfrist. Der Vorstand ist ermächtigt, diese Ausübungsfenster 

weiter zu definieren, d.h. unter anderem zu verkürzen, um eine sogenannte Paketausgabe (Bulk 

Issuance) von Aktien zu ermöglichen. 

Die Aktienoptionen können nach Ablauf der Wartezeit nur ausgeübt werden, wenn der Kurs der 

Stückaktien oder der Kurs der die Stückaktien repräsentierenden Hinterlegungsscheine (American 

Depositary Receipts „ADRs“) in der Zeit zwischen Gewährung der Aktienoptionen und dem 

jeweiligen Beginn des Ausübungsfensters, in dem Aktienoptionen ausgeübt werden sollen, den 

Basispreis (wie nachfolgend definiert) in einem Zeitraum von mindestens 90 aufeinanderfolgenden 

Handelstagen um insgesamt mindestens 20% überschritten hat (Erfolgsziel). Soweit das 

Erfolgsziel für die Ausübung der Aktienoptionen in einem Ausübungsfenster nicht erfüllt ist, können 

die Aktienoptionen, für die die jeweilige Wartfrist abgelaufen ist, in einem der nachfolgenden 

Ausübungsfenster ausgenutzt werden, wenn das Erfolgsziel in einem der nachfolgenden 

Ausübungsfenster erfüllt ist. Aktienoptionen, für die die Wartefrist erfüllt ist und die trotz Erreichens 

des Erfolgsziels in dem Ausübungsfenster nicht ausgeübt wurden, können in einem späteren 

Ausübungsfenster ausgeübt werden, auch wenn das Erfolgsziel in diesem späteren 

Ausübungsfenster nicht mehr erfüllt ist. 

Die teilweise Ausübung von Aktienoptionen in einem Ausübungsfenster ist zulässig. Die 

Optionsbedingungen können neben der Erfüllung des Erfolgsziels weitere Voraussetzungen für die 

ganz oder teilweise Ausübung der Aktienoptionen vorsehen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 

Optionsbedingungen sowie die Ausgabe und Ausstattung der Bezugsaktien sowie die technischen 

Voraussetzungen und Abläufe zur Umwandlung in ADSs für den Verkauf über eine Börse 

festzulegen. Sofern Bezugsrechte an Mitglieder des Vorstands ausgegeben werden sollen, ist 

jeweils der Aufsichtsrat anstelle des Vorstands hierzu ermächtigt. 
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